
 

  

S 27 SF 474/20 E

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Sachgebiet Sonstige Angelegenheiten
Abteilung 2
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 27 SF 474/20 E
Datum 08.11.2021

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 AS 234/22 B
Datum 19.05.2022

3. Instanz

Datum -

Der Beschluss des Sozialgerichts Dortmund vom 08.11.2021 wird
geÃ¤ndert. Die dem Rechtsanwalt aus der Staatskasse zu zahlenden
GebÃ¼hren und Auslagen werden auf 128,52 â�¬ festgesetzt.

Eine Kostenerstattung fÃ¼r das Beschwerdeverfahren findet nicht statt.

Â 

GrÃ¼nde:

Die Beschwerde ist zulÃ¤ssig. GemÃ¤Ã� Â§ 55 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Â§ 56 Abs. 2 und Â§
33 Abs. 3 und 4 des RechtsanwaltsvergÃ¼tungsgesetzes (RVG) entscheidet das
Landessozialgericht als das nÃ¤chsthÃ¶here Gericht Ã¼ber die Beschwerde gegen
den aufgrund der Erinnerung des Rechtsanwalts ergangenen Beschluss des Gerichts
des ersten Rechtszugs zur Kostenfestsetzung. Die Beschwerde ist zulÃ¤ssig, wenn
der Wert des Beschwerdegegenstandes â�� so wie hier â�� 200 â�¬ Ã¼bersteigt
(Â§ 33 Abs. 3 S. 1 RVG). Die Regelungen des Sozialgerichtsgesetzes stehen der
ZulÃ¤ssigkeit einer Beschwerde nicht entgegen, denn mit der Neufassung des RVG
zum 01.08.2013 wird nun in Â§ 1 Abs. 3 RVG klargestellt, dass die Vorschriften

                               1 / 4

https://dejure.org/gesetze/RVG/55.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/56.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/33.html
https://dejure.org/gesetze/RVG/1.html


 

dieses Gesetzes Ã¼ber die Erinnerung und die Beschwerde den Regelungen der
fÃ¼r das zu Grunde liegende Verfahren geltenden Verfahrensvorschriften (hier: das
Sozialgerichtsgesetz) vorgehen. GemÃ¤Ã� Â§ 33 Abs. 8 S. 1 RVG entscheidet das
Gericht Ã¼ber die Beschwerde durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter, wenn
die angefochtene Entscheidung von einem Einzelrichter erlassen wurde. GrÃ¼nde
im Sinne von Â§ 33 Abs. 8 S. 2 RVG fÃ¼r eine Ã�bertragung auf den Senat liegen
hier nicht vor.

Die Beschwerde ist auch begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat mit dem angefochtenen
Beschluss zu Unecht der Erinnerung des Beschwerdegegners gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluss der Urkundsbeamtin des Sozialgerichts vom
20.07.2020 teilweise stattgegeben. 

Der im Wege der Prozesskostenhilfe im Ausgangsverfahren mit dem Aktenzeichen S
55 AS 566/19 beigeordnete Beschwerdegegner kann die mit Kostenrechnung vom
25.06.2020 beantragte Festsetzung der RechtsanwaltsvergÃ¼tung i.H.v. 761,60
â�¬ nicht mit Erfolg beanspruchen. Der GebÃ¼hrenanspruch ist aufgrund von Â§ 15
Abs. 2 des Gesetzes Ã¼ber die VergÃ¼tung der RechtsanwÃ¤ltinnen und
RechtsanwÃ¤lte (RVG) in der seit dem 01.08. 2013 geltenden Fassung
ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift kann der Rechtsanwalt GebÃ¼hren in
derselben Angelegenheit nur einmal fordern. Die erfolgte Erstattung von
GebÃ¼hren und Auslagen im Verfahren S 55 AS 6453/18 steht dem hier geltend
gemachten Anspruch entgegen, weil es sich gebÃ¼hrenrechtlich um dieselbe
Angelegenheit handelt. Allerdings hÃ¤tte der Rechtsanwalt in jenem Verfahren eine
GebÃ¼hrenerhÃ¶hung nach Nr. 1008 VV RVG wegen mehrerer Auftraggeber
beanspruchen kÃ¶nnen.

Vom Beschwerdegegner waren fÃ¼r drei Mandanten (Eltern und Tochter), die
Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II sind, mit SchriftsÃ¤tzen vom
17.12.2018 drei gleichlautende Klagen beim Sozialgericht Dortmund erhoben
worden. Damit haben sich die KlÃ¤ger gegen Aufhebungs- und
Erstattungsbescheide des Jobcenters im Kreis Z fÃ¼r Juli 2018 gewandt, die wegen
eines nachtrÃ¤glich bekannt gewordenen hÃ¶heren Einkommens eines der
Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft gegenÃ¼ber jedem Mitglied erlassen worden
waren. FÃ¼r jedes Verfahren ist Prozesskostenhilfe bewilligt worden. Die Klagen
wurden durch RÃ¼cknahme in einem ErÃ¶rterungstermin am 24.06.2020 erledigt.

Wie der Senat bereits mit Beschluss vom 29.10.2021 zum Aktenzeichen L 2 AS
819/21 B im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (Urteil vom
02.04.2014 zum Az. B 4 AS 27/13 R) entschieden hat, handelt es sich
gebÃ¼hrenrechtlich um â��dieselbe Angelegenheitâ�� im Sinne von Â§ 15 Abs. 2
RVG, wenn mehrere Klagen gegen den an die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft
gerichteten Bescheid Ã¼ber die endgÃ¼ltige Leistungsfestsetzung einerseits und
andererseits gegen die deshalb an die einzelnen Mitglieder der
Bedarfsgemeinschaft gerichteten Bescheide Ã¼ber die Erstattung von zunÃ¤chst
vorlÃ¤ufig zu hoch bewilligten Leistungen fÃ¼r denselben Zeitraum erhoben
werden. GrundsÃ¤tzlich kann nichts anderes gelten, wenn die Ã�berzahlung wegen
hÃ¶herer als zunÃ¤chst angerechneter EinkÃ¼nfte auf nicht fÃ¼r vorlÃ¤ufig
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erklÃ¤rte Leistungsbescheide beruht. Dazu wurde vom Senat im Beschluss vom
29.10.2021 wie folgt ausgefÃ¼hrt: Nach Â§ 15 Abs. 2 RVG kann der Rechtsanwalt
die GebÃ¼hren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern. Ob dieselbe
Angelegenheit im kostenrechtlichen Sinn vorliegt, regelt das RVG nicht
abschlieÃ�end. Vielmehr benennen die anwaltlichen TÃ¤tigkeitskataloge des Â§ 16
und Â§ 17 RVG nur Regelbeispiele. Der Gesetzgeber hat die abschlieÃ�ende
KlÃ¤rung des hier maÃ�geblichen Begriffs derselben Angelegenheit i.S.v. Â§ 15 Abs.
2 RVG der Rechtsprechung und dem Schrifttum Ã¼berlassen. Nach der
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts sowie des Bundesgerichtshofs ist von
derselben Angelegenheit im Sinne des Â§Â 15 Abs. 2 RVG in der Regel auszugehen,
wenn zwischen den weisungsgemÃ¤Ã� erbrachten anwaltlichen Leistungen ein
innerer Zusammenhang gegeben ist, also ein einheitlicher Auftrag und ein
einheitlicher Rahmen der anwaltlichen TÃ¤tigkeit vorliegt (vgl. BGH Urteil vom
21.06.2011 â�� VI ZR 73/10 â��, juris Rn. 10; BSG, Urteil vom 02.04. 2014Â â�� B 4
AS 27/13 RÂ â��, juris Rn. 15).

Vorliegend hat der Beschwerdegegner mit den drei zeitgleich bei Gericht
angebrachten Verfahren im Wesentlichen gleichlautende Klagen eingereicht, die
sich nur bezÃ¼glich der angefochtenen Bescheide und den jeweiligen KlÃ¤gern
unterschieden. Aus dem Verfahrensverlauf ergibt sich, dass ein einheitlicher Auftrag
und ein einheitlicher Rahmen der anwaltlichen TÃ¤tigkeit vorgelegen haben. Es
wurden beispielsweise am gleichen Tag unterzeichnete Vollmachten eingereicht.
Zwar sind hier IndividualansprÃ¼che verschiedener Mitglieder einer
Bedarfsgemeinschaft streitig, jedoch kÃ¶nnen auch mehrere AuftrÃ¤ge
verschiedener Auftraggeber â��dieselbe Angelegenheitâ�� sein und zwar auch
dann, wenn die Angelegenheit verschiedene GegenstÃ¤nde und teilweise getrennte
PrÃ¼faufgaben betrifft (vgl. BSG, Urteil vom 02.04.2014, a.a.O., juris Rn. 17). Dies
gilt jedenfalls dann, wenn die Klageverfahren auf einem vollstÃ¤ndig einheitlichen
Lebenssachverhalt beruhen. Dies ist hier der Fall, denn streitig war, soweit
ersichtlich, ausschlieÃ�lich, ob aufgrund des gestiegenen Einkommens eines
Mitglieds der Bedarfsgemeinschaft infolge der ErhÃ¶hung seiner Rente eine
Ã�berzahlung der bedÃ¼rftigkeitsabhÃ¤ngigen Regelleistungen nach dem SGB II
fÃ¼r die einzelnen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (IndividualansprÃ¼che)
eingetreten war. Es wurden keine unterschiedlichen EinwÃ¤nde gegen die
jeweiligen Verwaltungsakte vorgetragen und es waren auch keine unterschiedlichen
verfahrensrechtlichen Besonderheiten, wie beispielsweise subjektive
Aufhebungsvoraussetzungen im Rahmen von Â§ 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 des
Sozialgesetzbuches 10. Buch, zu prÃ¼fen (vgl. dazu LSG Mecklenburg-
Vorpommern, Beschluss vom 30.11.2020 â�� L 13 AS 109/18 B â��, juris Rn. 30;
ThÃ¼ringer LSG, Beschluss vom 17.10.2018 â�� L 1 SF 263/18 B â��, juris Rn. 23).
GestÃ¼tzt hatte das Jobcenter die Bescheide auf Â§ 48 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 SGB X als
Rechtsgrundlage fÃ¼r die rÃ¼ckwirkende Aufhebung von bereits bewilligten
Leistungen. Dabei handelt es sich um eine gebundene Entscheidung (Â§ 330 Abs. 3
S. 1 SGB III i.V.m. Â§ 40 Abs. 2 Nr. 3 SGB II), die insbesondere eine subjektive
Kenntnis des Eintritts einer Ã�berzahlung oder eine fahrlÃ¤ssige Unkenntnis davon
nicht voraussetzt und damit keine PrÃ¼fung von subjektiven
Aufhebungsvoraussetzungen erfordert (vgl. BSG, Urteil vom 02.04.2014, a.a.O.,
juris Rn. 17). Die Bescheide waren vom Jobcenter zwar zusÃ¤tzlich auch damit
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begrÃ¼ndet worden, es lÃ¤gen ebenfalls die Voraussetzungen nach Â§ 48 Abs. 1 S.
2 Nr. 4 SGB X vor, dabei handelte es sich jedoch lediglich um eine in der Sache
Ã¼berflÃ¼ssige HilfsbegrÃ¼ndung.

Die Beschwerde ist gebÃ¼hrenfrei; Kosten werden nicht erstattet (Â§ 56 Abs. 2 S. 2
und 3 RVG).

Diese Entscheidung ist unanfechtbar (Â§ 56 Abs. 2 S. 1, Â§ 33 Abs. 4 S. 3 RVG).

Â 

Â 

Erstellt am: 25.07.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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